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Bekanntmachung der Kreiswahlleiterin des Wahlkreises 71 – Halle zur Wahl zum 21. Deutschen Bundestag

Aufforderung zur Einreichung von Beteiligungsanzeigen
und Kreiswahlvorschlägen
1. Allgemeines

Mit Anordnung vom 27.12.2024 

(BGBl I Nr. 435) hat der Bundes-

präsident den Tag der Bundestags-

wahl auf Sonntag, den 23.02.2025 

festgesetzt. In Verbindung mit der 

Rechtsverordnung des Bundesmi-

nisteriums des Innern und für Hei-

mat über die Abkürzung von Fristen 

im Bundeswahlgesetz für die Wahl 

zum 21. Deutschen Bundestag vom 

27.12.2024 (BGBl I Nr. 436) werden 

als Aktualisierung zur Veröffentli-

chung vom 13.12.2024 die folgenden 

Fristen damit als verbindlich erklärt. 

Die Kreiswahlvorschläge sind bei 

der zuständigen Kreiswahlleiterin 

möglichst frühzeitig, spätestens am 

Montag, dem 20. Januar 2025, bis 

18 Uhr, einschließlich der erforder-

lichen Unterlagen schriftlich einzu-

reichen.

Parteien, die im Deutschen Bundes-

tag oder in einem Landtag seit deren 

letzter Wahl nicht auf Grund eige-

ner Wahlvorschläge ununterbrochen 

mit mindestens fünf Abgeordneten 

vertreten waren, können gemäß § 

18 Abs.  2 BWG als solche einen 

Wahlvorschlag nur einreichen, wenn 

sie spätestens am Dienstag, dem 

7.  Januar 2025, 18 Uhr, der Bun-

deswahlleiterin, Gustav-Strese-

mann-Ring 11, 65189 Wiesbaden, 

ihre Beteiligung an der Wahl schrift-

lich angezeigt haben und der Bundes-

wahlausschuss ihre Parteieigenschaft 

festgestellt hat.

Die Kreiswahlvorschläge für den 

Wahlkreis 71 – Halle sind bei der zu-

ständigen Kreiswahlleiterin schrift-

lich einzureichen. Der Wahlkreis um-

fasst das Gebiet der kreisfreien Stadt 

Halle (Saale) und die Gemeinden 

Landsberg, Petersberg, Kabelsketal, 

Zörbig und Sandersdorf-Brehna. 

Die Dienststelle der Kreiswahlleiterin 

befindet sich in 06108 Halle  (Saale), 

Marktplatz 1. Soweit die Kreiswahl-

vorschläge persönlich abgegeben 

werden sollen, sind sie im Fachbe-

reich Einwohnerwesen, Abteilung 

Statistik, Wahlen und Service, Wolf-

gang-Borchert-Str. 75 in 06126 Halle 

(Saale) vorzulegen. Die Abteilung 

Statistik, Wahlen und Service ist unter 

den Telefonnummern 0345 61387031 

oder 0345 61387018 sowie unter der 

E-Mail-Adresse wahlamt@halle.de 

erreichbar. Hier können auch die nöti-

gen Formblätter angefordert werden.

Es wird ausdrücklich darauf hin-

gewiesen, dass die einzuhaltenden 

Fristen nur gewahrt sind, wenn die 

einzureichenden Unterlagen recht-

zeitig und vollständig in Schriftform 

vorgelegt werden. Die Schriftform 

ist nur gewahrt, wenn die einzurei-

chenden Unterlagen persönlich und 

handschriftlich unterzeichnet sind 

und beim zuständigen Wahlorgan im 

Original vorliegen. 

2. Wahlvorschlagsrecht, Beteili-

gungsanzeigen (§ 18 BWG)

Nach § 18 Abs. 2 BWG können Par-

teien, die im Deutschen Bundestag 

oder in einem Landtag seit deren 

letzter Wahl nicht aufgrund eigener 

Wahlvorschläge ununterbrochen mit 

mindestens fünf Abgeordneten ver-

treten waren, als Partei einen Kreis-

wahlvorschlag nur einreichen, wenn 

der Bundeswahlausschuss ihre Par-

teieigenschaft festgestellt hat.

 

Die Beteiligungsanzeige muss den 

Vorgaben des § 18 Abs.  2 Sätze  2 

bis 6 BWG entsprechen. Danach sind 

erforderlich:

a. die Angabe des satzungsgemäßen 

Namens (gegebenenfalls auch der 

Kurzbezeichnung) der Partei, un-

ter dem sie sich an der Wahl betei-

ligen will,

b. die persönliche und handschriftli-

che Unterzeichnung der Anzeige 

von mindestens drei Mitgliedern 

des Bundesvorstandes, darunter 

dem Vorsitzenden oder der Vor-

sitzenden oder dem Stellvertreter 

oder der Stellvertreterin; hat die 

Partei keinen Bundesvorstand, 

so tritt der Vorstand der jeweils 

obersten Parteiorganisation an die 

Stelle des Bundesvorstandes,

c. die schriftliche Satzung und das 

schriftliche Programm der Partei 

sowie ein Nachweis über die sat-

zungsgemäße Bestellung des Vor-

standes,

d. Nachweise, die eine Prüfung der 

Parteieigenschaft nach §  2 Ab-

satz 1 des Parteiengesetzes ermög-

lichen.

Informationen zur Teilnahme an der 

Bundestagswahl 2025 sind auch auf 

der Internetseite des Bundeswahllei-

ters unter www.bundeswahlleiter.de 

eingestellt. 

3. Einreichung, Inhalt und Form 

der Kreiswahlvorschläge (§§ 20, 

21 und § 34 BWO) 

Nach § 18 Abs. 1 BWG können Kreis-

wahlvorschläge von Parteien und von 

Wahlberechtigten nach Maßgabe des 

§  20 Abs. 3 BWG („andere Kreis-

wahlvorschläge“) eingereicht werden.

Der Kreiswahlvorschlag darf nur den 

Namen eines Bewerbers enthalten. 

Jeder Bewerber kann nur in einem 

Wahlkreis und hier nur in einem 

Kreiswahlvorschlag benannt werden.

Der Kreiswahlvorschlag soll nach 

dem Muster der Anlage 13 zur BWO 

eingereicht werden. Er muss enthal-

ten:

a. den Familiennamen, die Vorna-

men, den Beruf oder Stand, das 

Geburtsdatum, den Geburtsort und 

die Anschrift (Hauptwohnung) der 

Bewerberin oder des Bewerbers,

b. den Namen der einreichenden 

Partei und, sofern sie eine Kurzbe-

zeichnung verwendet, auch diese, 

bei anderen Kreiswahlvorschlägen 

(§  20 Abs.  3 BWG) deren Kenn-

wort.

Der Kreiswahlvorschlag soll ferner 

Namen und Anschriften, Telefon-

nummern, und E-Mailadressen der 

Vertrauensperson und der stellvertre-

tenden Vertrauensperson enthalten. 

Fehlt diese Angabe, so gilt die Per-

son, die als erste unterzeichnet hat, 

als Vertrauensperson, und diejenige, 

die als zweite unterzeichnet hat, als 

stellvertretende Vertrauensperson 

(§ 22 BWG). 

Kreiswahlvorschläge von Parteien 

müssen von mindestens drei Mit-

gliedern des Vorstandes des Landes-

verbandes, darunter dem/der Vorsit-

zenden oder dem/der Stellvertreter/

in, persönlich und handschriftlich 

unterzeichnet sein. Wenn eine Par-

tei keinen Landesverband oder kei-

ne einheitliche Landesorganisation 

hat, ist der Kreiswahlvorschlag von 

den Vorständen der nächstniedrigen 

Gebietsverbände, in deren Bereich 

der Wahlkreis liegt, persönlich und 

handschriftlich zu unterzeichnen. 

Die Unterschriften des einreichen-

den Vorstandes genügen, wenn dieser 

innerhalb der Einreichungsfrist nach-

weist, dass der Landeswahlleiterin 

eine schriftliche Vollmacht der ande-

ren beteiligten Vorstände vorliegt, die 

wiederum von mindestens drei Mit-

gliedern dieser Vorstände, darunter 
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dem/der Vorsitzenden oder dem/

der Stellvertreter/in, persönlich und 

handschriftlich unterzeichnet ist.

Gemäß §  20 Absatz  2 Satz  2 BWG 

müssen Kreiswahlvorschläge der in 

§ 18 Abs. 2 BWG genannten Parteien 

außerdem von mindestens 200 wahl-

berechtigten Personen des Wahlkrei-

ses persönlich und handschriftlich 

unterzeichnet sein; die Wahlberech-

tigung muss im Zeitpunkt der Unter-

zeichnung gegeben sein und ist bei 

der Einreichung des Kreiswahlvor-

schlages nachzuweisen. Das Erfor-

dernis von 200  Unterschriften gilt 

nicht für Kreiswahlvorschläge von 

Parteien nationaler Minderheiten.

Andere Kreiswahlvorschläge, die 

nicht von Parteien eingereicht wer-

den, müssen ebenfalls von mindes-

tens 200 wahlberechtigten Personen 

des Wahlkreises persönlich und 

handschriftlich unterzeichnet sein; 

die Wahlberechtigung muss im Zeit-

punkt der Unterzeichnung gegeben 

sein und ist bei der Einreichung des 

Kreiswahlvorschlages nachzuweisen. 

Bei diesen Kreiswahlvorschlägen ha-

ben drei Unterzeichner des Wahlvor-

schlages ihre Unterschriften auf dem 

Kreiswahlvorschlag (Anlage  13 zur 

BWO) selbst zu leisten.  

Muss ein Kreiswahlvorschlag von 

mindestens 200  wahlberechtigten 

Personen des Wahlkreises unter-

zeichnet sein, so sind die Unterschrif-

ten auf amtlichen Formblättern nach 

Anlage  14 zur BWO zu erbringen 

(§  34 Abs.  4 BWO). Eine wahlbe-

rechtigte Person darf nur einen Kreis-

wahlvorschlag unterzeichnen; hat sie 

mehrere Kreiswahlvorschläge unter-

zeichnet, so ist ihre Unterschrift auf 

allen weiteren Kreiswahlvorschlägen 

ungültig. Unterstützungsunterschrif-

ten für Kreiswahlvorschläge von 

Parteien dürfen erst nach Aufstellung 

der Bewerberin oder des Bewerbers 

durch eine Mitglieder- oder Vertre-

terversammlung gesammelt werden. 

Vorher geleistete Unterschriften sind 

ungültig.

 

Die Formblätter für die Unterstüt-

zungsunterschriften werden auf An-

forderung von der Kreiswahlleiterin 

kostenfrei geliefert; sie können auch 

als Druckvorlage oder elektronisch 

bereitgestellt werden.

Bei der Anforderung der Formblätter 

bei der zuständigen Kreiswahlleiterin 

sind Familienname, Vornamen und 

Anschrift (Hauptwohnung) der vor-

zuschlagenden Bewerberin oder des 

vorzuschlagenden Bewerbers anzu-

geben.

Wird bei der Anforderung der Nach-

weis erbracht, dass für den Bewerber 

im Melderegister ein Sperrvermerk 

gemäß § 51 Abs. 1 des Bundesmelde-

gesetzes eingetragen ist, wird anstelle 

seiner Anschrift (Hauptwohnung) 

eine Erreichbarkeitsanschrift ver-

wendet; die Angabe eines Postfaches 

genügt nicht. Als Bezeichnung des 

Trägers des Wahlvorschlages, der den 

Kreiswahlvorschlag einreichen will, 

sind außerdem bei Parteien deren 

satzungsgemäßer Name und, sofern 

sie eine Kurzbezeichnung verwen-

den, auch diese, bei anderen Kreis-

wahlvorschlägen deren Kennwort 

anzugeben. Parteien haben außerdem 

die Aufstellung der Bewerberin oder 

des Bewerbers in einer Mitglieder-

versammlung oder einer besonderen 

oder allgemeinen Vertreterversamm-

lung nach § 21 BWG zu bestätigen.

Dem Kreiswahlvorschlag sind fol-

gende Unterlagen im Original beizu-

fügen (§ 34 Abs. 5 BWO):

a. die erforderliche Zahl von Un-

terstützungsunterschriften nebst 

Bescheinigungen des Wahlrechts 

der unterzeichnenden Personen 

(Anlage  14 zur BWO), sofern der 

Kreiswahlvorschlag von mindes-

tens 200  wahlberechtigten Perso-

nen des Wahlkreises unterzeichnet 

sein muss,

b. die Erklärung der vorgeschlagenen 

Bewerberin oder des vorgeschlage-

nen Bewerbers, dass sie oder er der 

Aufstellung zustimmt und für kei-

nen anderen Wahlkreis ihre oder 

seine Zustimmung zur Benennung 

als Bewerberin oder Bewerber ge-

geben hat (Anlage 15 zur BWO),

c. eine Bescheinigung der zustän-

digen Gemeindebehörde, dass 

die vorgeschlagene Bewerberin 

oder der vorgeschlagene Bewer-

ber wählbar ist (Anlage  16 zur 

BWO). Für Bewerber, die keine 

Wohnung in der Bundesrepublik 

Deutschland innehaben und sich 

dort auch sonst nicht gewöhnlich 

aufhalten, erteilt das Bundesmi-

nisterium des Innern die Wählbar-

keitsbescheinigung. Sie ist bei der 

für den Wohnort des Bewerbers 

zuständigen diplomatischen oder 

berufskonsularischen Vertretung 

der Bundesrepublik Deutschland, 

sonst unmittelbar unter Vorlage 

der erforderlichen Nachweise zu 

beantragen. 

d. Bei Kreiswahlvorschlägen von 

Parteien sind außerdem einzurei-

chen:

• eine Ausfertigung der Nieder-

schrift über die Beschlussfas-

sung der Mitglieder- oder Ver-

treterversammlung, in der die 

Bewerberin oder der Bewerber 

aufgestellt worden ist (Anla-

ge 17 zur BWO); im Falle eines 

Einspruchs nach §  21 Abs.  4 

BWG auch eine Ausfertigung 

der Niederschrift über die wie-

derholte Abstimmung mit den 

nach §  21 Abs.  6 Satz  2 BWG 

vorgeschriebenen Versicherun-

gen an Eides statt (Anlage  18 

zur BWO),

• eine Versicherung an Eides statt 

der vorgeschlagenen Bewer-

berin oder des vorgeschlage-

nen Bewerbers gegenüber der 

Kreiswahlleiterin, dass sie oder 

er nicht Mitglied einer anderen 

als der den Wahlvorschlag ein-

reichenden Partei ist (ebenfalls 

Anlage 15 zur BWO). 

Die für die Einreichung der Kreis-

wahlvorschläge erforderlichen Vor-

drucke sind bei der Kreiswahlleiterin 

des Wahlkreises 71 - Halle unter oben 

genannte Kontaktdaten kostenfrei er-

hältlich.

4. Landeslisten (§ 27 BWG)

Landeslisten können nur von Parteien 

eingereicht werden. Sie müssen von 

dem Vorstand des Landesverbandes 

oder, wenn Landesverbände nicht 

bestehen, von den Vorständen der 

nächstniedrigen Gebietsverbände, die 

im Bereich des Landes liegen, bei den 

in § 18 Abs. 2 BWG genannten Par-

teien außerdem von 1 vom Tausend 

der Wahlberechtigten des Landes bei 

der letzten Bundestagswahl, jedoch 

höchstens 2.000 Wahlberechtigten, 

persönlich und handschriftlich unter-

zeichnet sein. In Sachsen-Anhalt sind 

demnach 1.790 Unterstützungsunter-

schriften einzureichen

Die Wahlberechtigung der Unter-

zeichner eines Wahlvorschlages einer 

der in § 18 Abs. 2 genannten Parteien 

muss im Zeitpunkt der Unterzeich-

nung gegeben sein und ist bei Einrei-

chung der Landesliste nachzuweisen. 

Das Erfordernis zusätzlicher Unter-

schriften gilt nicht für Landeslisten 

von Parteien nationaler Minderhei-

ten. 

Landeslisten müssen den Namen der 

einreichenden Partei und, sofern sie 

eine Kurzbezeichnung verwendet, 

auch diese enthalten. Die Namen 

der Bewerber müssen in erkennbarer 

Reihenfolge aufgeführt sein. Ein Be-

werber kann nur in einem Land und 

hier nur in einer Landesliste vorge-

schlagen werden. Als Bewerber einer 

Landesliste kann nur vorgeschlagen 

werden, wer nicht als Bewerber auf 

einem anderen Kreiswahlvorschlag 

(§ 20 Abs. 3 BWG) vorgeschlagen ist. 

In einer Landesliste kann nur benannt 

werden, wer seine Zustimmung dazu 

schriftlich erklärt hat; die Zustim-

mung ist unwiderruflich.

 

§ 21 Abs. 1, 3, 5 und 6 sowie die §§ 22 

bis 25 BWG gelten entsprechend mit 

der Maßgabe, dass die Versicherung 

an Eides statt nach § 21 Abs. 6 Satz 2 

sich auch darauf zu erstrecken hat, 

dass die Festlegung der Reihenfolge 

der Bewerber in der Landesliste in 

geheimer Abstimmung erfolgt ist.

Die Landeslisten müssen bis zum 

Montag, dem 20. Januar 2025, um 

18:00 Uhr bei der Landeswahllei-

terin, Ministerium für Inneres und 

Sport des Landes Sachsen-Anhalt, 

Halberstädter Straße 2 / am „Platz 

des 17. Juni“, 39112 Magdeburg, ein-

gegangen sein.

Dr. Judith Marquardt

Kreiswahlleiterin
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